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43.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das unbefugte

Errichten von Seezeichen.
Oldenburg , den 4. November 1901.

Auf Grund des Art. 9 Z. 6 des Gesetzes vom 5. De-
cember 1868 , betreffend die Organisation des Staatsmini¬
steriums und einiger demselben untergeordneter Behörden,
erläßt im Höchsten Aufträge das Staatsministerium zur
Erhaltung der Sicherheit des Verkehrs auf den öffentlichen
Wasserstraßen nachstehende Bestimmung:

8. 1-
Das unbefugte Errichten von Seezeichen oder diesen

ähnlichen Gegenständen in oder an den schiffbaren Ge¬
wässern ist verboten.



Übertretungen dieses Verbots werden , soweit nicht
andere strafgcsetzliche Bestimmungen eine höhere Strafe an¬

drohen , nach §. 366 Zifs . 10 des Strafgesetzbuchs mit
Geldstrafe bis zu 60 oder mit Haft bis zu 14 Tagen
bestraft.

Oldenburg , den 4 . November 1901.

Staatsministerium,

Departement des Innern.

In Vertretung:

R u h st r a t.

Tenge.

44.

Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Aenderung der

polizeilichen Vorschriften für die Schiffahrt und Flößerei auf der
Weser von der Kaiserbrncke in Bremen bis zum Rothesand -Leucht-

thurm sowie auf der Geeste und Lesum.

Oldenburg , den 6 . November 1901.

Auf Grund des Artikels 9 K. 6 des Gesetzes vom
5 . December 1868 , betreffend die Organisation des Staats-

mimsteriums und einiger demselben untergeordneter Be¬

hörden , wird im Höchsten Aufträge gemäß einer zwischen
den betheiligten Weseruferstaaten getroffenen Vereinbarung
dem ß . 37 Abs . 1 der polizeilichen Vorschriften für die

Schiffahrt und Flößerei auf der Weser vom 8 . Juni d . I.

folgende Bestimmung hinzngefügt:



„Den auf der Rhede von Bremerhaven — Geeste¬

münde — Blexen vor Anker liegenden und Lootfen-

dienst verrichtenden Lootsenfahrzeugen ist die Füh¬

rung einer Ankerlaterne gestattet ."

Diese zusätzliche Bestimmung tritt mit dem 15 . No¬
vember d . I . in Kraft.

Oldenburg , den 6 . November 1901.

Staatsministerium,

Departement des Innern.

In Vertretung:

Ruhstrat.




	Seite 137
	Seite 138
	Seite 139
	[Seite]

